
Anlage Grund-
steuerbefreiung/
-vergünstigung

auf den 1. Januar

2022BUAGW4071

13

zur Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts

62Nummer der Nutzungsart (siehe Ausfüllanleitung):

Aktenzeichen/Steuernummer (ohne Sonderzeichen)

Verwendung eines räumlich abgrenzbaren Teils des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke

Finanzamt
1

2

Ein räumlich abgrenzbarer Teil des Grundbesitzes wird für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. Nummer
der Nutz-
ungsart
(s. Ausfüll -
anleitung):

3

Angaben zu Grundsteuerbefreiungen

Der gesamte Grundbesitz wird für steuerbegünstigte Zwecke verwendet.

enth. in
Vordruck
GW-2 oder

GW-3,
Zeile:

Verwendung des gesamten Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke

2021BUAGW4071NET 2021BUAGW4071NET- November 2021 -

8

9

10

11

64Nummer der Nutzungsart (siehe Ausfüllanleitung):12

Ein räumlich nicht abgrenzbarer Teil des Grundbesitzes wird für steuerbegünstigte Zwecke verwendet; die Nutzung zu steuerbegüns -
tigten Zwecken überwiegt.

Verwendung eines räumlich nicht abgrenzbaren Teils des Grundbesitzes für steuerbegünstigte Zwecke

63Nummer der Vergünstigung (siehe Ausfüllanleitung):13

Für den gesamten Grundbesitz liegen die Voraussetzungen für eine Ermäßigung der Steuermesszahl vor.

Vergünstigung des gesamten Grundbesitzes

65
Auf dem Grundstück befindet sich ein Gebäude, das ein Baudenkmal im Sinne des jeweiligen Landesdenkmal -
schutzgesetzes ist.

14 1 = Ja

Für Teile des steuerpflichtigen Grundbesitzes liegen die Voraussetzungen für eine Ermäßigung der Steuermesszahl vor.

Vergünstigung von Teilen des Grundbesitzes

Nummer
der Ver-
günstigung
(s. Ausfüll-
anleitung):

4

Gebäude Nr./
Flurstück Nr.

5

6

7

Lage der Räume / Bezeichnung
begünstigte Fläche in

m²

enthalten
in Vor-
druck
GW-2,
Zeile:

Angaben bei Grundsteuervergünstigungen

19

20

21

22

15

Gebäude Nr.

16

17

18

Lage der Räume / Bezeichnung
vergünstigte Fläche in

m²
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